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A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das Landesmediengesetz vom 19. Dezember 2018 wurde in den Jahren 2020 und 
2023 jeweils punktuell an medienrechtliche Staatsverträge angepasst. Seither wurden 
sowohl der Medienstaatsvertrag als auch der Rechtsrahmen auf Unions- und Bun-
desebene teils erheblich fortentwickelt. Dies wurde bislang im Landesmediengesetz 
nicht nachvollzogen.

Auch die wachsende Bedeutung von Telemedien und künstlicher Intelligenz (KI) 
sowie veränderte technische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen erfordern An-
passungen des Landesmediengesetzes.

B. Lösung

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll das Landesmediengesetz an den fortent-
wickelten Rechtsrahmen angeglichen und zeitgemäß angepasst werden.

Der Medienstandort Rheinland-Pfalz, die Unabhängigkeit der Medien und die Mei-
nungsvielfalt sollen gestärkt werden. Hierzu werden die Voraussetzungen zur Ver-
anstaltung von Rundfunk in Rheinland-Pfalz fortentwickelt, indem unter anderem 
Beschränkungen bei der Zulassung zur Veranstaltung von Rundfunk für regiona-
le Verlage abgeschafft und gleichzeitig die Anforderungen an die Erteilung einer 
Rundfunkzulassung angepasst werden. Für bestimmte Anbieter werden Vorgaben 
zur eigenen redaktionellen Gestaltung ihrer Angebote und zur Darstellung der Mei-
nungsvielfalt eingeführt.

Die Organisation, Aufgaben und Befugnisse der Medienanstalt RLP werden syste-
matisch neu geordnet und in zentralen Normen zusammengeführt. Zur Gewähr-
leistung einer effektiven Aufsicht wird eine zentrale Ermächtigungsgrundlage für 
Maßnahmen der Medienanstalt RLP eingeführt und werden die Verfahren der Me-
dienanstalt RLP vereinheitlicht und verschlankt. Weiterhin werden Anpassungen 
zur Erhöhung der Transparenz, sowohl bei den Angeboten als auch bei der Medien-
anstalt RLP selbst, vorgenommen sowie eine Orientierungsgröße für die Bezüge der 
Direktorin oder des Direktors sowie der stellvertretenden Direktorin oder des stell-
vertretenden Direktors der Medienanstalt RLP eingeführt.

Die beabsichtigten Änderungen umfassen außerdem Klarstellungen in verschiede-
nen Bereichen und Maßnahmen zum Bürokratieabbau, die Vereinheitlichung von 
Begrifflichkeiten und die Anpassung an andere Rechtsakte, insbesondere den Me-
dienstaatsvertrag.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Keine.

G e s e t z e n t w u r f

der Fraktionen der SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP

...tes Landesgesetz zur Änderung des Landesmediengesetzes
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. . . t e s  L a n d e s g e s e t z 
zur Änderung des Landesmediengesetzes

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

Das Landesmediengesetz vom 19. Dezember 2018 (GVBl. 
S.  431), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2024 (GVBl. S. 473), BS 225-1, wird wie folgt ge-
ändert:

1.	 Vor der Inhaltsübersicht wird die folgende Präambel ein-
gefügt:
„Angesichts der Herausforderungen einer zunehmend 
digitalisierten und vernetzten Gesellschaft kommt dem 
freien Zugang zu Informationen, Meinungen und Ideen 
eine herausragende Bedeutung für die demokratische 
Teilhabe und das gesellschaftliche Zusammenleben zu. 

Die Medienanstalt Rheinland-Pfalz (Medienanstalt RLP) 
fördert eine vielfältige, freie und zugängliche Medien-
landschaft. Sie leistet einen Beitrag zur Stärkung der Me-
dienkompetenz der Bürgerinnen und Bürger und schafft 
offene Räume für Kommunikation und Dialog. Sie setzt 
sich für die gleichberechtigte mediale Teilhabe aller Bür-
gerinnen und Bürger ein und unterstützt im Rahmen 
ihrer Aufgabensetzung interkulturelle, grenzüberschrei-
tende und barrierefreie Medienangebote.

Offene Kanäle ermöglichen die Sichtbarmachung lo-
kaler Themen, fördern die aktive Mitwirkung der Be-
völkerung und stärken mediale Selbstbestimmung. Als 
Orte einer vielfältigen, inklusiven Öffentlichkeit sind sie 
unverzichtbar für ein lebendiges demokratisches Mitei-
nander. Ihre Weiterentwicklung zu Orten der medialen 
Teilhabe ist daher von herausragender Bedeutung.“

2.	 § 1 wird wie folgt geändert:
a)	 Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

„(1) Dieses Gesetz gilt für die Presse, für die Veranstal-
tung, das Angebot, die Verbreitung und die Zugäng-
lichmachung von Rundfunk und Telemedien, auch 
beim Einsatz künstlicher Intelligenz (KI), für die Zu-
ordnung und Zuweisung von Übertragungskapazitä-
ten und für die Durchführung von Modellversuchen 
mit neuen Rundfunktechniken oder Telemedien.

(2) Dieses Gesetz gilt für bundesweit ausgerichteten 
privaten Rundfunk und für Telemedien ergänzend zu 
den Bestimmungen des Medienstaatsvertrages (MStV) 
und des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages (JMStV). 
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Für den nicht bundesweit ausgerichteten, einschließ-
lich länderübergreifenden, privaten Rundfunk gelten 
die Bestimmungen für bundesweit ausgerichteten pri-
vaten Rundfunk des Medienstaatsvertrages, mit Aus-
nahme der §§ 57, 60 bis 67, 104 bis 108 und 120 MStV, 
entsprechend, soweit dieses Gesetz keine besonderen 
Bestimmungen enthält. Bei der Anwendung der Be-
stimmungen dieses Gesetzes auf nicht länderüber-
greifende Rundfunkprogramme und Rundfunkfens-
terprogramme ist deren besondere Ausgestaltung zu 
berücksichtigen.“

b)	 Absatz 3 wird gestrichen.
c)	 Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und in Num-

mer 3 werden nach dem Wort „Wahlen“ die Worte 
„und Abstimmungen“ eingefügt.

3.	 § 2 wird gestrichen.

4.	 § 3 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a)	 In Nummer 4 werden die Worte „Satellitenfenster-

programm oder“ gestrichen.
b)	 In Nummer 5 wird das Komma nach dem Wort „Pro-

gramminhalte“ durch das Wort „und“ ersetzt.
c)	 In Nummer 6 wird das Komma durch einen Punkt er-

setzt.
d)	 Die Nummern 7 und 8 werden gestrichen.

5.	 In § 4 Abs. 3 Satz 1 werden nach dem Wort „zugelassen“ 
die Worte „sowie mit völker- und unionsrechtlichen 
Verpflichtungen vereinbar“ eingefügt.

6.	 § 6 erhält folgende Fassung:
„§ 6 

Inhalte und Sorgfaltspflichten der Medien

(1) Medieninhalte dürfen nicht gegen die verfassungsmä-
ßige Ordnung verstoßen. Die Vorschriften der allgemei-
nen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz der Jugend und des Rechts der persönlichen Ehre 
sind einzuhalten.

(2) Die Medien haben bei ihren journalistisch-redak-
tionellen Angeboten den anerkannten journalistischen 
Grundsätzen, auch beim Einsatz von KI, zu entsprechen. 
Nachrichten sind vor ihrer Verbreitung mit der nach 
den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Inhalt, Herkunft 
und Wahrheit zu prüfen.“

7.	 § 7 wird gestrichen.

8.	 In § 10 Abs. 1 Nr. 5 wird die Verweisung „§§ 1896 bis 
1908i“ durch die Verweisung „§§ 1814 bis 1881“ ersetzt.

9.	 § 11 wird wie folgt geändert:
a)	 Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
	 „Für Telemedien gelten die Bestimmungen des Me-

dienstaatsvertrages über die Gegendarstellung.“
b)	 In Absatz 3 Nr. 4 werden die Worte „spätestens inner-

halb von drei Monaten“ durch die Worte „bei perio-
dischen Druckwerken spätestens innerhalb von drei 
Monaten und beim Rundfunk spätestens innerhalb 
von sechs Wochen“ ersetzt.

10.	 § 12 wird gestrichen.

11.	 Der bisherige § 12a wird § 12 und die Überschrift erhält 
folgende Fassung:

„Informationspflicht gegenüber der Presse“.
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12.	 § 14 erhält folgende Fassung:
„§ 14 

Kennzeichnung  
entgeltlicher Veröffentlichungen, Schleichwerbung

(1) Hat diejenige Person, die ein periodisches Druckwerk 
verlegt oder für den Anzeigenteil verantwortlich ist, für 
eine Veröffentlichung ein Entgelt oder eine ähnliche Ge-
genleistung erhalten, gefordert oder sich versprechen las-
sen, so ist diese Veröffentlichung, soweit sie nicht schon 
durch Anordnung und Gestaltung allgemein als Anzeige 
zu erkennen ist, deutlich mit dem Wort „Anzeige“ zu 
bezeichnen.

(2) Schleichwerbung im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 9 MStV 
und Themenplatzierung sowie entsprechende Praktiken 
sind unzulässig.“

13.	 § 16 erhält folgende Fassung:
„§ 16 

Programmgrundsätze

(1) Rundfunkprogramme haben die Würde des Men-
schen zu achten und zu schützen. Sie sollen dazu beitra-
gen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher 
Unversehrtheit, vor Glauben und Meinung anderer zu 
stärken; die sittlichen und religiösen Überzeugungen 
der Bevölkerung sind zu achten. Sie sollen zur Verwirk-
lichung der Gleichberechtigung von Frauen und Män-
nern sowie zur Integration behinderter Menschen bei-
tragen und auf ein diskriminierungsfreies Miteinander 
hinwirken. Rundfunkprogramme haben entsprechend 
der jeweiligen Programmgattung zur Information und 
freien individuellen und öffentlichen Meinungsbildung 
beizutragen, der Bildung, Beratung und Unterhaltung zu 
dienen und dem kulturellen Auftrag des Rundfunks zu 
entsprechen.

(2) Jedes Programm muss von dem Veranstalter zu einem 
angemessenen Anteil redaktionell selbst gestaltet sein. Bei 
der Beurteilung der Angemessenheit sind vor allem der 
inhaltlich auf das jeweilige Verbreitungsgebiet bezogene 
Anteil des redaktionell selbst gestalteten Programms so-
wie der Umfang eines von einem anderen Veranstalter 
oder einem Dritten übernommenen Rahmenprogramms 
oder sonstiger Programmteile zu berücksichtigen.“

14.	 § 18 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:
	 „Wer ein Vollprogramm oder ein Spartenprogramm 

mit dem Schwerpunkt Information veranstaltet, hat der 
Bundesregierung und der Landesregierung in Katastro-
phenfällen oder bei anderen vergleichbaren erheblichen 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
für amtliche Verlautbarungen unverzüglich und unent-
geltlich angemessene Sendezeit einzuräumen.“

15.	 § 19 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
	 „(3) Die Absätze 1 und 2 Satz 1 und 2 gelten nur für lan-

desweite Vollprogramme, Absatz 2 Satz 3 nur für landes-
weite, regionale und lokale Vollprogramme.“

16.	 Nach § 20 wird folgender § 20a eingefügt:
„§ 20a

Informationspflicht gegenüber der Medienanstalt

(1) Fernsehveranstalter sind verpflichtet, der Medien-
anstalt RLP gemäß Artikel 6 Abs. 2 des Europäischen 
Übereinkommens vom 5. Mai 1989 über das grenz-
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überschreitende Fernsehen (BGBl. 1994 II S. 638) in 
der jeweils geltenden Fassung die dort aufgeführten In-
formationen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen. 
Die Medienanstalt RLP leitet die Informationen an ihre 
rechtsaufsichtsführende Behörde weiter.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, soweit rechtsverbindliche 
Berichtspflichten der Länder zum Rundfunk gegenüber 
zwischenstaatlichen Einrichtungen oder internationalen 
Organisationen bestehen.

(3) § 12 Abs. 2 gilt entsprechend.“

17.	 Dem § 21 Abs. 3 werden folgende Sätze angefügt:
	 „Die Medienanstalt RLP kann auf Antrag Ausnahmen 

von den Pflichten nach Absatz 1 zulassen. Sie kann an-
ordnen, dass einzelne Aufzeichnungen oder Filme länger 
als zwei Monate aufzubewahren sind. Die Voraussetzun-
gen und das Verfahren für Ausnahmen nach Satz 2 und 
Anordnungen nach Satz 3 regelt die Medienanstalt RLP 
in einer Satzung oder Richtlinie.“

18.	 § 22 wird wie folgt geändert:
a)	 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
	 „(1) Bei der Beurteilung der Meinungsvielfalt ist die 

Ausgewogenheit für regional und lokal ausgerichte-
te Programme jeweils getrennt zu bewerten. Jeder 
Veranstalter eines regional oder lokal ausgerichteten 
Vollprogramms oder eines entsprechend ausgerichte-
ten in besonderer Weise meinungsbildenden Sparten-
programms soll gewährleisten, dass im Programm die 
Vielfalt der Meinungen im Wesentlichen zum Aus-
druck kommt.“

b)	 Absatz 3 wird durch die folgenden Absätze 3 und 3a 
ersetzt:

	 „(3) In den beiden, jeweils unterschiedlichen Unter-
nehmen nach § 62 MStV zuzurechnenden bundesweit 
verbreiteten, nach Zuschaueranteilen reichweiten-
stärksten Fernsehvollprogrammen sind mindestens 
im zeitlichen und regional differenzierten Umfang 
der Programmaktivitäten zum 1. Juli 2002 Regional-
fensterprogramme zur aktuellen und authentischen 
Darstellung der Ereignisse des politischen, wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Lebens in Rheinland-
Pfalz aufzunehmen, soweit zuvor Regionalfensterpro-
gramme angeboten wurden. Der Hauptprogramm-
veranstalter hat organisatorisch sicherzustellen, dass 
die redaktionelle Unabhängigkeit des Regionalfens-
terprogrammveranstalters gewährleistet ist. Dem Re-
gionalfensterprogrammveranstalter ist zur Sicherung 
der redaktionellen Unabhängigkeit vom Hauptpro-
grammveranstalter eine gesonderte Zulassung für die 
Dauer von zehn Jahren zu erteilen. Auf Antrag sind 
Verlängerungen zulässig. Soll die Zulassung nicht ver-
längert werden, so schreibt die Medienanstalt RLP 
das Fensterprogramm erneut aus. Regionalfensterpro-
grammveranstalter und Hauptprogrammveranstalter 
dürfen zueinander nicht im Verhältnis eines verbun-
denen Unternehmens nach den Bestimmungen des 
Medienstaatsvertrages über die Sicherung der Mei-
nungsvielfalt stehen. Mit der Organisation der Regio-
nalfensterprogramme ist zugleich deren Finanzierung 
durch den Hauptprogrammveranstalter sicherzustel-
len. Die Verpflichtungen nach den Sätzen 1, 2 und 7 
gelten mindestens für die Dauer der für das jeweilige 
Regionalfensterprogramm erteilten Zulassung.
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	 (3a) Die Medienanstalt RLP kann vorläufig die ange-
messene Finanzierung durch den Hauptprogrammver-
anstalter durch Bescheid festlegen. Die Medienanstalt 
RLP stimmt die Organisation der Regionalfensterpro-
gramme in zeitlicher und technischer Hinsicht unter 
Berücksichtigung der Interessen der betroffenen Rund-
funkveranstalter mit den anderen Landesmedienanstal-
ten ab; dabei ist auch die Möglichkeit eines Regional-
fensterprogramms für Gebiete von zwei oder mehr 
Ländern einzubeziehen. Im Falle einer Ausschreibung 
erfolgt die Auswahl zwischen mehreren Bewerbern 
nach pflichtgemäßem Ermessen; § 30 gilt entspre-
chend.“

c)	 Die Absätze 4 und 5 werden gestrichen.

19.	 § 23 wird wie folgt geändert:
a)	 Die Überschrift erhält folgende Fassung:
	 „Regionale und lokale Werbung, Ausnahmen“.
b)	 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
	 „(1) Regionalisierte Werbung in bundesweit ausge-

richteten Programmen ist nur im Rahmen von Regio-
nalfenstern gemäß § 22 Abs. 3 zulässig.“

c)	 Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:
	 „Für regionale und lokale Fernsehprogramme kann 

die Medienanstalt RLP Ausnahmen von der Anrech-
nung nur teilbildbelegender Rundfunkwerbung ge-
mäß § 8 Abs. 4 Satz 2 MStV, der zulässigen Anzahl an 
Werbeunterbrechungen gemäß § 9 Abs. 3 MStV und 
der Dauer von Fernsehwerbung und Teleshopping 
gemäß § 70 Abs. 1 MStV zulassen.“

20.	 § 24 erhält folgende Fassung:
„§ 24 

Zulassung

	 (1) Wer Rundfunk veranstalten will, bedarf einer Zu-
lassung der Medienanstalt RLP, soweit es sich nicht um 
zulassungsfreien Rundfunk im Sinne des § 26 handelt. 
Satz  1 gilt entsprechend für Kirchen und öffentlich-
rechtliche Religions- und Weltanschauungsgemeinschaf-
ten. Die Zulassung ist nicht übertragbar. Dies gilt nicht 
für Veränderungen nach dem Umwandlungsgesetz; Ab-
satz 4 bleibt unberührt.

	 (2) Die Zulassung wird erteilt für:
1.	 die Art des Rundfunkdienstes (Hörfunk, Fernsehen) 

sowie die Programmkategorie (Voll-, Sparten- oder 
Regionalfensterprogramm); beim Spartenprogramm 
auch für den wesentlichen Inhalt,

2. die Sendezeiten,
3. die Übertragungstechnik und
4. das Verbreitungsgebiet.

	 Bei digitalen Gesamtangeboten wird eine Zulassung je-
weils für diejenigen Bestandteile erteilt, die als einzelnes 
Angebot einer Zulassung bedürfen.

	 (3) Die Zulassung muss weiterhin beinhalten:
1.	 die Angabe der Beteiligungsverhältnisse,
2.	 das Programmschema und
3.	 einen Hinweis auf die Möglichkeiten der Medienan-

stalt RLP, Programmrichtlinien zu erlassen, die Zu-
lassung einzuschränken, zu entziehen oder das Ruhen 
der Zulassung anzuordnen.

(4) Jede geplante Veränderung von Beteiligungsverhält-
nissen oder sonstigen Einflüssen ist bei der Medienan-
stalt RLP vor ihrem Vollzug in Textform anzumelden. 
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Anmeldepflichtig sind der Rundfunkveranstalter und die 
an dem Rundfunkveranstalter unmittelbar oder mittel-
bar im Sinne des § 62 Abs. 1 bis 3 MStV Beteiligten. Die 
Veränderungen dürfen nur dann von der Medienanstalt 
RLP als unbedenklich bestätigt werden, wenn
1.	 sie nicht einer Übertragung der Zulassung gleichkom-

men und
2.	 der Veranstalter auch unter den veränderten Voraus-

setzungen zulassungsfähig wäre.

(5) Absatz 4 Satz 1 gilt für geplante Veränderungen des 
Programmschemas oder der festgelegten Programmdau-
er entsprechend. Anmeldepflichtig ist der Rundfunk-
veranstalter. Die Medienanstalt RLP kann wesentliche 
Änderungen des Programmschemas oder der festgeleg-
ten Programmdauer untersagen, wenn dadurch die Mei-
nungsvielfalt nicht mindestens in gleicher Weise wie bei 
dem Programmschema oder der festgelegten Programm-
dauer, für das oder für die die Zulassung erteilt worden 
ist, gewährleistet ist und bei Vollprogrammen nicht wei-
terhin wesentliche Anteile an Information, Bildung, Be-
ratung und Unterhaltung bestehen.

(6) Die Medienanstalt RLP entscheidet auf Antrag da-
rüber, ob bei Zweifelsfällen Rundfunk im Sinne dieses 
Gesetzes veranstaltet wird.

(7) Die Zulassung wird unbefristet erteilt. Zulassungen, 
die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes befristet erteilt 
wurden, gelten als unbefristet erteilt. § 22 Abs. 3 Satz 4 
bleibt unberührt.

(8) Gegen die Ablehnung des Antrags auf Erteilung der 
Zulassung kann Klage vor den Verwaltungsgerichten er-
hoben werden. Ein Vorverfahren findet nicht statt.

(9) Vor dem Inkrafttreten des Medienstaatsvertrages an-
gezeigte, ausschließlich im Internet verbreitete, nicht 
bundesweite Hörfunkprogramme gelten als zugelassene 
Programme im Sinne des Absatzes 1.

(10) Soweit im Medienstaatsvertrag nicht anderes be-
stimmt ist, gelten für das Zulassungsverfahren die Vor-
schriften des Landesverfahrensgesetzes. Die Medienan-
stalt RLP stimmt sich mit dem Ziel einer ländereinheit-
lichen Verfahrensweise bei der Zulassung von länder-
übergreifend, nicht bundesweit ausgerichteten privaten 
Rundfunkprogrammen mit den jeweils zuständigen Lan-
desmedienanstalten ab.“

21.	 § 25 wird wie folgt geändert:
a)	 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Die Zulassung darf nicht erteilt werden an
1.	 Unternehmen, an denen Gebietskörperschaften 

in der Bundesrepublik Deutschland im Sinne 
des § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes mit 
Mehrheit der Anteile beteiligt sind,

2.	 Mitglieder der gesetzgebenden Körperschaften 
des Bundes oder eines Landes, der Bundesregie-
rung oder einer Landesregierung,

3.	 staatliche Stellen, politische Parteien, Wähler-
vereinigungen und von ihnen abhängige Unter-
nehmen, Personen oder Vereinigungen sowie mit 
diesen im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes ver-
bundenen Unternehmen und Vereinigungen,

4.	 juristische Personen des öffentlichen Rechts, 
an deren gesetzliche Vertreter und leitende Be-
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dienstete; dies gilt nicht bei Kirchen und ande-
ren öffentlich-rechtlichen Religions- und Welt-
anschauungsgemeinschaften und bei Hochschu-
len,

5.	 Personen, die Mitglied eines Organs einer öf-
fentlich-rechtlichen deutschen Rundfunkanstalt 
sind oder zu dieser in leitender Stellung in einem 
Arbeits- oder Dienstverhältnis stehen.

Satz 1 gilt für ausländische öffentliche oder staatliche 
Stellen entsprechend.“

b)	 In Absatz 5 wird die Verweisung „§ 26 Abs. 1“ durch 
die Verweisung „§ 26 Abs. 2“ ersetzt.

22.	 Die §§ 26 und 27 erhalten folgende Fassung:
„§ 26 

Zulassungsfreie Rundfunkprogramme

(1) Keiner Zulassung bedürfen nicht bundesweit ausge-
richtete Rundfunkprogramme, die
1.	 nur geringe Bedeutung für die individuelle und öffent-

liche Meinungsbildung entfalten oder
2.	 im Durchschnitt von sechs Monaten weniger als 1 000 

gleichzeitige Nutzer erreichen oder in ihrer prognos-
tizierten Entwicklung erreichen werden.

Die Medienanstalt RLP bestätigt die Zulassungsfreiheit 
auf Antrag durch Unbedenklichkeitsbescheinigung. Die 
Zuweisung von Übertragungskapazitäten an zulassungs-
freie Rundfunkprogramme bleibt unberührt.

(2) Eine geringe Bedeutung für die individuelle und öf-
fentliche Meinungsbildung wird bei Sendungen vermu-
tet, die 
1.	 im örtlichen Bereich einer öffentlichen Veranstaltung 

und im zeitlichen Zusammenhang damit veranstaltet 
und verbreitet werden oder

2.	 für Einrichtungen, insbesondere Beherbergungsbe-
triebe, Krankenhäuser, Heime oder Anstalten, an-
geboten werden, wenn diese für gleiche Zwecke ge-
nutzt und die Sendungen nur dort empfangen werden 
können und im funktionellen Zusammenhang mit 
den in diesen Einrichtungen zu erfüllenden Aufgaben 
stehen.

§ 18 Abs. 2, die §§ 19 und 24 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Abs. 3 
Satz 1 Nr. 1 und 2 sowie Abs. 9 und 10, die §§ 29, 30 Abs. 1 
bis 4, § 30a Abs. 2 und § 55 finden keine Anwendung.

(3) Auf zulassungsfreie Rundfunkprogramme findet § 15 
MStV keine Anwendung.

(4) Die Medienanstalt RLP kann von Veranstaltern von 
Rundfunkprogrammen im Sinne des Absatzes 1 die in 
den §§ 55 und 56 MStV genannten Informationen und 
Unterlagen verlangen.

§ 27 
Verfahren bei Rechtsverstößen

(1) Stellt die Medienanstalt RLP einen Rechtsverstoß fest, 
so trifft sie die erforderlichen Maßnahmen. Maßnahmen 
sind insbesondere Beanstandung, Untersagung, Auflagen 
sowie Ruhen, Rücknahme und Widerruf der Zulassung. 
Sie kann den Rundfunkveranstalter nach Anhörung an-
weisen, den Rechtsverstoß unverzüglich oder innerhalb 
einer angemessenen Frist zu beheben oder künftig zu 
unterlassen (Beanstandung). Ferner kann sie bestimmen, 
dass die Beanstandung von dem betroffenen Rundfunk-
veranstalter in seinem Programm verbreitet wird.



Landtag Rheinland-Pfalz – 18. Wahlperiode 	 Drucksache 18/12856

9

(2) Hat die Medienanstalt RLP einen Rechtsverstoß nach 
Absatz 1 Satz 1 beanstandet, so kann sie bei Fortdauer 
des Rechtsverstoßes oder bei einem weiteren Rechtsver-
stoß nach dieser Beanstandung zusammen mit der An-
weisung nach Absatz 1 Satz 2 anordnen, dass die Zulas-
sung für einen bestimmten Zeitraum, der einen Monat 
nicht überschreiten darf, ruht. Die Anordnung kann 
sich auch auf einzelne Sendungen oder Programmbeiträ-
ge beziehen. Einzelheiten regelt die Medienanstalt RLP 
unter Berücksichtigung der Schwere und Häufigkeit des 
Rechtsverstoßes durch Satzung.

(3) Soweit in § 108 MStV oder in diesem Gesetz nichts 
anderes bestimmt ist, gelten für die Rücknahme und den 
Widerruf der Zulassung die Bestimmungen des Landes-
verwaltungsverfahrensgesetzes.

(4) Die Zulassung ist mit Wirkung für die Zukunft zu-
rückzunehmen, wenn
1.	 eine der Voraussetzungen nach § 25 Abs. 1, 2 oder 4 

dieses Gesetzes oder nach § 60 MStV nicht gegeben 
war oder

2.	 der Rundfunkveranstalter sie durch unrichtige oder 
unvollständige Angaben, durch Täuschung, Drohung 
oder sonstige rechtswidrige Mittel erlangt hat.

(5) Die Zulassung ist zu widerrufen, wenn
1.	 nachträglich eine der Voraussetzungen nach § 25 Abs. 

1, 2 oder 4 dieses Gesetzes oder nach § 60 MStV ent-
fällt,

2.	 die in der Zulassung bezeichneten Voraussetzungen 
nach Ablauf einer von der Medienanstalt RLP gesetz-
ten Frist nicht eingehalten werden,

3.	 trotz Untersagung nach § 22 Abs. 4 Satz 2 das fest-
gelegte Programmschema oder die festgelegte Pro-
grammdauer nicht eingehalten werden,

4.	 es nach § 60 Abs. 4 Satz 3 MStV erforderlich ist, eine 
vorherrschende Meinungsmacht zu beseitigen,

5.	 der Rundfunkveranstalter die nach § 60 Abs. 5 MStV 
erforderlichen Maßnahmen nicht trifft,

6.	 eine geplante Veränderung von Beteiligungsverhält-
nissen oder sonstigen Einflüssen vollzogen wird, die 
von der Medienanstalt RLP nicht nach § 24 Abs. 4 
Satz 3 dieses Gesetzes oder nach § 63 Satz 3 MStV als 
unbedenklich bestätigt worden ist, oder

7.	 die Veranstaltung aus Gründen, die vom Rundfunk-
veranstalter zu vertreten sind, nicht zum vorgesehe-
nen Zeitpunkt begonnen, innerhalb einer von der 
Medienanstalt RLP bestimmten Frist nicht aufge-
nommen oder nicht fortgesetzt wird.

(6) Die Zulassung kann widerrufen werden, wenn der 
Rundfunkveranstalter
1.	 einer Anordnung der Medienanstalt RLP nach Ab-

satz 2 innerhalb der von ihr bestimmten Frist nicht 
gefolgt ist,

2.	 seiner Mitwirkungspflicht nach § 61 Abs. 3 Satz 1 
MStV nicht nachkommt oder

3.	 gegen seine Verpflichtungen nach diesem Gesetz drei-
mal schwerwiegend verstoßen hat, die Medienanstalt 
RLP den Verstoß jeweils durch Beschluss als schwer-
wiegend festgestellt und den Beschluss dem Rund-
funkveranstalter zugestellt hat.
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(7) Anstelle des Widerrufs der Zulassung nach Absatz 6 
kann die Medienanstalt RLP Auflagen erteilen, wenn 
nach Art und Schwere des Verstoßes ein Widerruf nicht 
erforderlich ist.

(8) Liegen die Voraussetzungen des § 52 Abs. 2 MStV 
nach der Erteilung der Zulassung vor, kann diese unter 
den dort genannten Voraussetzungen widerrufen oder 
nachträglich mit Nebenbestimmungen versehen werden.

(9) Der Widerruf, die Auflagen und die Nebenbestim-
mungen nach den Absätzen 6 bis 8 sind von der Medien-
anstalt RLP vorher schriftlich anzudrohen.

(10) Eine Entschädigung nach dem Landesverwaltungs-
verfahrensgesetz wird nicht geleistet.“

23.	 Die Überschrift des Abschnitts 2 Unterabschnitt 3 erhält 
folgende Fassung:

„Übertragungskapazitäten“.

24.	 § 28 erhält folgende Fassung:
„§ 28 

Mitteilung des Versorgungsbedarfs,  
Zuordnung von Übertragungskapazitäten

(1) Die Medienanstalt RLP ist für die Mitteilung des Ver-
sorgungsbedarfs für Rundfunk im Land Rheinland-Pfalz 
gemäß § 96 Abs. 1 Satz 2 des Telekommunikationsge-
setzes gegenüber der Bundesnetzagentur zuständig. Bei 
der Mitteilung nach Satz 1 ist dem Ziel der Meinungs-
vielfalt durch Angebots- und Anbietervielfalt Rechnung 
zu tragen.

(2) Die Landesregierung und die Medienanstalt RLP wir-
ken darauf hin, dass Übertragungskapazitäten für das 
Land Rheinland-Pfalz verfügbar gemacht werden. Dies 
kann auch zum Zweck länderübergreifender und inter-
regionaler Rundfunkversorgung erfolgen.

(3) Stehen dem Land Rheinland-Pfalz freie Übertra-
gungskapazitäten für Rundfunkzwecke zu, so wirkt die 
Landesregierung darauf hin, dass sich die für Rheinland-
Pfalz zuständigen öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-
stalten des Landesrechts und die Medienanstalt RLP über 
eine sachgerechte Zuordnung verständigen. Wird eine 
Verständigung erreicht, ordnet die Landesregierung die-
se technischen Übertragungskapazitäten entsprechend 
der Verständigung zu. 

(4) Kommt eine Verständigung nach Absatz 3 nicht zu-
stande, entscheidet die Landesregierung, welche Zuord-
nung unter Berücksichtigung der Besonderheiten der 
Übertragungskapazität sowie unter Berücksichtigung 
des Gesamtangebots die größtmögliche Vielfalt des An-
gebotes sichert. Übertragungskapazitäten, die zur Si-
cherstellung der Grundversorgung mit öffentlich-recht-
lichem Rundfunk erforderlich sind, werden dem öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk zugeordnet. Unbeschadet des 
Satzes 2 sind die Übertragungskapazitäten insgesamt so 
zuzuordnen, dass eine möglichst gleichgewichtige Ent-
wicklung des öffentlich-rechtlichen und des privaten 
Rundfunks gesichert wird. Dabei sind folgende Gesichts-
punkte einzubeziehen:
1. 	Sicherung der Erfüllung des gesetzlichen Auftrags des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks und dessen Teilha-
be an neuen Techniken und Programmformen,
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2. 	Sicherung einer flächendeckenden Versorgung im je-
weiligen Verbreitungsgebiet mit landesweit verbreite-
ten und lokalen privaten Rundfunkprogrammen,

3. 	die Vielfalt des Programmangebots.“

25.	 § 29 wird wie folgt geändert:
a)	 In Absatz 1 werden die Worte „vergleichbaren Te-

lemedien“ durch die Worte „rundfunkähnlichen Te-
lemedien“ und die Angabe „30a“ durch die Angabe 
„31“ ersetzt.

b)	 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa)	 Nach Satz 2 wird folgender neuer Satz eingefügt:
	 „Die Sätze 1 und 2 gelten für landesweite Multi-

plexe im Standard DAB+ entsprechend.“
bb)	Im bisherigen Satz 4 wird die Angabe „1 und 2“ 

durch die Angabe „1 bis 3“ ersetzt.

26.	 § 30 wird durch folgende §§ 30 und 30a ersetzt:
„§ 30 

Verfahren der Zuweisung  
von Übertragungskapazitäten

(1) Zur Zuweisung von Übertragungskapazitäten führt 
die Medienanstalt RLP ein Ausschreibungsverfahren 
durch. Die Ausschreibung ist im Online-Angebot der 
Medienanstalt RLP zu veröffentlichen.

(2) In der Ausschreibung sind festzulegen
1.	 Beginn und Ende einer Ausschlussfrist, innerhalb der 

schriftliche oder elektronische Anträge auf Zuwei-
sung einer oder mehrerer Übertragungsmöglichkei-
ten gestellt werden können,

2.	 die inhaltlichen Anforderungen an das Programm, 
das Angebot bzw. die Medienplattform, das bzw. die 
Gegenstand der Zuweisung ist, sowie

3.	 die wesentlichen Anforderungen an die Antragstellung.
In der Ausschreibung kann auch bestimmt werden, 
ob die ausgeschriebenen Übertragungskapazitäten für 
Rundfunkveranstalter oder Anbieter von rundfunkähn-
lichen Telemedien zugewiesen werden sollen. Eine Zu-
weisung kann an einen oder mehrere Veranstalter oder 
Anbieter erfolgen. Liegen die technischen Übertragungs-
voraussetzungen zum Zeitpunkt der Fristbestimmung 
noch nicht vor, weist die Medienanstalt RLP darauf aus-
drücklich hin.

(3) Einer Ausschreibung bedarf es nicht, wenn die Zuwei-
sung freier Übertragungskapazitäten erforderlich ist, um 
1.	 einen bestehenden Versorgungsbedarf zu erfüllen oder
2.	 eine wirtschaftlich leistungsfähige Veranstaltung von 

Rundfunk durch einen Veranstalter zu ermöglichen, 
dem bereits Übertragungskapazitäten zugewiesen 
worden sind.

(4) Übersteigt die Zahl der beantragten Zuweisungen 
die der ausgeschriebenen Kapazitäten, wirkt die Medien-
anstalt RLP auf eine Verständigung zwischen den An-
tragstellenden hin. Sie entscheidet auf Grundlage der 
erzielten Verständigung, wenn nach den vorgelegten 
Unterlagen erwartet werden kann, dass in der Gesamt-
heit der Angebote die Vielfalt der Meinungen zum Aus-
druck kommt.

(5) Lässt sich innerhalb einer von der Medienanstalt RLP 
zu bestimmenden angemessenen Frist keine Einigung er-
zielen oder entspricht die vorgesehene Aufteilung vor-
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aussichtlich nicht dem Gebot der Meinungsvielfalt, trifft 
die Medienanstalt RLP eine Vorrangentscheidung. Maß-
geblich sind hierbei
1.	 das Ausmaß, in dem die antragstellende Person erwar-

ten lässt, die in der Ausschreibung formulierten in-
haltlichen Programm-, Angebots- bzw. Plattforman-
forderungen zu erfüllen,

2.	 die inhaltliche Vielfalt des Programms, des Angebots 
bzw. der Medienplattform,

3.	 der Beitrag des Programms, des Angebots bzw. der 
Medienplattform zur Vielfalt des Gesamtangebots.

Bei der Vorrangentscheidung sind zur Sicherung einer 
pluralistischen, am Gebot der Meinungsvielfalt orien-
tierten Medienordnung die Meinungsvielfalt in den An-
geboten (Angebotsvielfalt) und die Vielfalt der Anbieter 
(Anbietervielfalt) zu berücksichtigen.

(6) Bei der Beurteilung der Angebotsvielfalt berücksichtigt 
die Medienanstalt RLP insbesondere folgende Kriterien: 
1.	 in Bezug auf die inhaltliche Vielfalt des Angebots ins-

besondere den Anteil an Information, Bildung, Bera-
tung und Unterhaltung, 

2.	 in Bezug auf den Beitrag zur Vielfalt des Gesamtan-
gebots insbesondere den Beitrag zur Angebots- und 
Spartenvielfalt sowie zur regionalen und kulturel-
len Vielfalt, 

3.	 inwieweit das Angebot die Meinungsvielfalt im Land 
Rheinland-Pfalz stärkt, das öffentliche Geschehen, die 
politischen Ereignisse sowie das kulturelle Leben im 
Land Rheinland-Pfalz darstellt und alle bedeutsamen 
politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen 
Gruppen zu Wort kommen lässt, 

4. 	den Anteil von Eigen- und Auftragsproduktionen der 
Antragstellenden, 

5.	 den Umfang des journalistischen Angebots an lokaler 
und regionaler Information und 

6.	 inwieweit das Angebot oder erhebliche Anteile des Pro-
gramms im Land Rheinland-Pfalz hergestellt werden. 

Hierbei kann auch die Bereitschaft berücksichtigt wer-
den, einen publizistischen Beitrag zur Förderung 
1.	 des interregionalen Bewusstseins in der Großregion, 
2.	 der Partnerschaften von Rheinland-Pfalz oder
3.	 der deutsch-französischen, deutsch-belgischen oder 

deutsch-luxemburgischen Zusammenarbeit 
zu leisten.

(7) Bei der Beurteilung der Anbietervielfalt berücksichtigt 
die Medienanstalt RLP insbesondere folgende Kriterien: 
1.	 die Erfahrungen der Antragstellenden im Medienbe-

reich und deren Beitrag zur publizistischen Vielfalt, 
2.	 inwieweit die Antragstellenden nach ihrer Organi-

sationsstruktur am ehesten erwarten lassen, dass ihr 
Angebot die Meinungsvielfalt im Land Rheinland-
Pfalz stärkt, 

3.	 die Einrichtung eines Programmbeirats, seine plurale 
Zusammensetzung und seinen Einfluss auf die Ange-
botsgestaltung, 

4.	 den Umfang, in dem Antragstellende ihren redaktionell 
Beschäftigten im Rahmen der inneren Medienfreiheit 
Einfluss auf die Gestaltung des Angebots und Verant-
wortung für das Angebot einräumen (Redaktionsstatut), 

5.	 den Anteil der ausgestrahlten Beiträge, die von unab-
hängigen Produzenten unter Berücksichtigung von 
Interessenten aus dem Land Rheinland-Pfalz zugelie-
fert werden, und 
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6.	 die Bereitschaft, berufliche Weiterbildung und Aus-
bildung zu fördern. 

Es kann berücksichtigt werden, inwieweit Antragstel-
lende bereit sind, ihre jeweiligen Programme in digitaler 
terrestrischer Technik zu verbreiten.

(8) Gegen die Ablehnung des Antrags auf Zuweisung von 
Übertragungskapazitäten und gegen die Zuweisung von 
Übertragungskapazitäten an andere Verfahrensbeteiligte 
kann Klage vor den Verwaltungsgerichten erhoben wer-
den. Ein Vorverfahren findet nicht statt. Klagen haben 
keine aufschiebende Wirkung.

(9) Beim Übergang zur ausschließlich digital terrestri-
schen Übertragung sind Rundfunkveranstalter mit den-
jenigen Programmen vorrangig zu berücksichtigen, die 
im Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz zum Zeitpunkt 
dieses Übergangs bereits analog terrestrisch verbreitet 
wurden.

§ 30a 
Frei gewordene und neu koordinierbare  

drahtlose Übertragungskapazitäten auf Ultrakurzwelle

(1) Frei gewordene und neu koordinierbare Übertra-
gungskapazitäten für den analogen Hörfunk auf UKW 
werden grundsätzlich nicht mehr zugeordnet oder von 
der Medienanstalt RLP zugewiesen. Übertragungskapa-
zitäten nach Satz 1 können ausnahmsweise zugeordnet 
oder zugewiesen werden, wenn dadurch der bestehen-
de Versorgungsbedarf zugelassener privater Hörfunk-
programme, die bereits über UKW in Rheinland-Pfalz 
verbreitet werden, besser erfüllt werden kann. Für einen 
Versorgungsbedarf mit digital terrestrischem Hörfunk 
können frei gewordene und neu koordinierbare Über-
tragungskapazitäten auf UKW abweichend von den Sät-
zen 1 und 2 grundsätzlich zugeordnet oder zugewiesen 
werden. Die Medienanstalt RLP wirkt in den Fällen 
nach Satz 2 und 3 darauf hin, dass sich die jeweiligen Be-
darfsträger über neu koordinierbare Übertragungskapa-
zitäten auf UKW verständigen.

(2) Übertragungskapazitäten für den analogen Hörfunk 
auf UKW, die aufgrund von Reparatur- oder Umbau-
arbeiten, Havarien, Strommangellagen oder Rechtsstrei-
tigkeiten vorübergehend nicht belegt sind, gelten nicht 
als frei gewordene Übertragungskapazitäten im Sinne 
des Absatzes 1.“

27.	 Der bisherige § 30a wird § 31 und wie folgt geändert:
a)	 In Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 werden nach dem Wort „Pro-

gramm“ die Worte „, das Angebot oder die Medien-
plattform“ eingefügt.

b)	 In Absatz 3 Satz 4 Halbsatz 1 werden die Worte „dem 
Rundfunk vergleichbare“ durch das Wort „rundfun-
kähnliche“ ersetzt.

c)	 Absatz 4 erhält folgende Fassung:
	 „(4) Soweit Angebote über digital terrestrische Über-

tragungskapazitäten verbreitet werden sollen, setzt 
eine Zuweisung an einen Veranstalter zulassungsfrei-
en Rundfunks voraus, dass die Frequenzen nicht für 
die Verbreitung eines Programms benötigt werden, 
das einer Zulassung bedarf.

d)	 In Absatz 5 werden die Worte „genutzt oder ihre 
Nutzung nicht fortgesetzt“ durch die Worte „oder 
länger als drei Monate nicht genutzt“ ersetzt.
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e)	 Folgende Absätze 6 bis 8 werden angefügt:
„(6) Die Zuweisung kann widerrufen werden, wenn 
aus Gründen, die vom Anbieter zu vertreten sind, 
insbesondere aus Gründen einer Veränderung der 
Beteiligungsverhältnisse oder des Programmschemas, 
ohne den Widerruf die Meinungsvielfalt im Verbrei-
tungsgebiet der zugewiesenen Übertragungskapazität 
nachteilig betroffen würde.

(7) § 27 Abs. 1 bis 4 gilt entsprechend.

(8) Erteilt die Medienanstalt RLP Aufträge zur Ermitt-
lung von Übertragungskapazitäten, hat der Anbieter, 
dem eine entsprechende Übertragungskapazität zur 
Nutzung zugewiesen wird, der Medienanstalt RLP die 
Aufwendungen für diese Ermittlung zu erstatten.“

28.	 Der bisherige § 31 sowie die bisherigen §§ 32 bis 34 wer-
den durch folgende neue Unterabschnitte 4 (§§ 32 und 
33) und 5 (§§ 34 bis 34d) ersetzt:

„Unterabschnitt 4 
Telemedien

 § 32 
Informationspflicht gegenüber Telemedien

§ 12 gilt für Telemedien im Sinne des § 19 MStV ent-
sprechend.

§ 33 
Zugang zu Telemedien

§ 21 Abs. 5 gilt für rundfunkähnliche Telemedien und 
Telemedien im Sinne des § 19 MStV entsprechend.

Unterabschnitt 5 
Medienkompetenz, Orte der medialen Teilhabe,  

Offene Kanäle, Medienförderung, Mediathek

§ 34 
Medienkompetenz

(1) Die Medienanstalt RLP fördert Maßnahmen der Me-
dienkompetenz nach Maßgabe der Bestimmungen dieses 
Unterabschnitts. Näheres regelt die Medienanstalt RLP 
durch Satzung und Richtlinien.

(2) Die Medienanstalt RLP kann eigene Projekte durch-
führen und sich an fremden Projekten beteiligen, die da-
rauf gerichtet sind, die Medienkompetenz der Menschen 
zu fördern und sie mit vielfältigen Angeboten beim kom-
petenten und kritischen Umgang mit medialen Angebo-
ten zu unterstützen.

§ 34a 
Orte der medialen Teilhabe, Offene Kanäle

(1) Die Medienanstalt RLP entwickelt in verschiedenen 
Gemeinden des Landes mit Unterstützung des Landes, 
der kommunalen Gebietskörperschaften und weiterer 
Partner die Einrichtung von Orten der medialen Teilhabe 
als öffentlich zugängliche Begegnungs- und Bildungsorte.

(2) Offene Kanäle sind nichtkommerzielle Bürgerme-
dienplattformen und Bestandteil der lokalen und regio-
nalen Kommunikationsinfrastruktur. Sie tragen mit au-
diovisuellen Produktionen zur medialen Vielfalt bei und 
stärken die demokratische Gesellschaft. Sie werden von 
anerkannten Träger- und Fördervereinen ehrenamtlich 
organisiert und bieten die Möglichkeit, an Medien zu 
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partizipieren. Sendebeiträge in Offenen Kanälen dürfen 
keine Werbung enthalten und auch nicht der Werbung 
für politische Parteien und sonstige politische Vereini-
gungen oder einzelne Personen zur Vorbereitung einer 
Wahl dienen. Gesponserte Sendebeiträge sind in Offenen 
Kanälen unzulässig. Unberührt bleiben Zuwendungen 
Dritter an die Träger- und Fördervereine Offener Kanäle 
zur Unterstützung ihrer Tätigkeit.

(3) Die Medienanstalt RLP hat unbeschadet § 81 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 Buchst. c MStV darauf hinzuwirken, dass 
ausreichende Übertragungskapazitäten für Offene Kanä-
le auf infrastrukturgebundenen Medienplattformen auch 
unterhalb der Schwellenwerte des § 78 Satz 2 Nr. 1 MStV 
innerhalb des Gebiets, für das ein Offener Kanal jeweils 
bestimmt ist, bereitgestellt werden. Der Anbieter einer in-
frastrukturgebundenen Medienplattform mit in der Regel 
mehr als 5 000 Anschlüssen bzw. Nutzenden hat auf Ver-
langen der Medienanstalt RLP Übertragungskapazitäten 
unentgeltlich für die Verbreitung von Offenen Kanälen 
innerhalb des Gebiets, für das sie jeweils bestimmt sind, 
zur Verfügung zu stellen. Der Zuschnitt der Verbreitungs-
regionen folgt den von der Medienanstalt RLP festzule-
genden Regionen. Unbeschadet des § 79 Abs. 2 MStV hat 
der Anbieter einer infrastrukturgebundenen Medienplatt-
form, die auch in Rheinland-Pfalz genutzt werden kann, 
zur Durchsetzung des § 81 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. c 
MStV der Medienanstalt RLP auf Verlangen Informa-
tionen zur Zahl der in Rheinland-Pfalz angeschlossenen 
Wohneinheiten zur Verfügung zu stellen.

(4) Die Medienanstalt RLP fördert die Produktion von 
Angeboten, die journalistische Sorgfaltspflichten be-
achten, in Orten der medialen Teilhabe und Offenen 
Kanälen. Dabei fördert sie auch den organisatorischen 
und technischen Betrieb sowie die digitale Verbreitung 
Offener Kanäle. Sie kann zu diesem Zweck eine Aus-, 
Fort- und Weiterbildungseinrichtung errichten und sich 
an derartigen Einrichtungen für Offene Kanäle und Orte 
der medialen Teilhabe beteiligen.

(5) Die Medienanstalt RLP erlässt durch Satzung Aus-
führungsbestimmungen für Offene Kanäle. Sie regelt 
insbesondere die Anerkennung der Träger- und Förder-
vereine, den chancengleichen Zugang und die Qualitäts-
sicherung.

§ 34b 
Medienförderung

Die Medienanstalt RLP fördert innovative, digitale Me-
dienvorhaben, die zur Veröffentlichung vorgesehen sind, 
für die Bereiche audio- und audiovisuelle Werke wie In-
halte für rundfunkähnliche Telemedien, Serien, Filme, 
Videos, und Games, einschließlich Debüt- und Nach-
wuchsproduktionen. Näheres regelt die Medienanstalt 
RLP durch Satzung und Richtlinien. Die Medienanstalt 
RLP kann ferner eine Einrichtung zur Medienförderung 
errichten oder sich an derartigen Einrichtungen betei-
ligen. Die Direktorin oder der Direktor der Medienan-
stalt RLP erstattet der Versammlung der Medienanstalt 
RLP jährlich Bericht hinsichtlich aller Förderprojekte, 
der auch der Landesregierung und dem Landtag zu über-
senden ist.
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§ 34c 
Mediathek

(1) Die Medienanstalt RLP errichtet und betreibt eine 
Mediathek, die Inhalte Offener Kanäle sowie weiterer 
nichtkommerzieller Einrichtungen, insbesondere aus 
den Bereichen Kommunales, Sport, Kultur, Bildung, 
Wissenschaft und Gesellschaft, einbindet. Damit soll 
auch ein Beitrag zur Wahrung des audiovisuellen Erbes 
des Landes Rheinland-Pfalz sowie zur Bewahrung von 
Zeugnissen der Landesgeschichte in audiovisueller Form 
geschaffen werden. Die Medienanstalt RLP ist befugt, 
bei Einrichtung und Betrieb der Mediathek in institu-
tionalisierter Form mit landesweiten, kommunalen und 
lokalen Einrichtungen und Organisationen zusammen-
zuarbeiten.

(2) Ein Anspruch auf Berücksichtigung von Inhalten in 
der Mediathek besteht nicht. Die Medienanstalt RLP 
ist insbesondere nicht verpflichtet, Inhalte zu berück-
sichtigen, die gegen das Strafgesetzbuch, den Medien-
staatsvertrag oder den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag 
verstoßen oder die darauf gerichtet sind, die freiheitli-
che demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen 
oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik 
Deutschland zu gefährden.

(3) Näheres regelt die Medienanstalt RLP durch Satzung 
und Richtlinien.

§ 34d 
Kooperation

Die Medienanstalt RLP kooperiert im Rahmen ihrer 
Aufgabenstellung mit den öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten und Dritten zur Digitalisierung der Me-
dien in Rheinland-Pfalz.“

29.	 Die Gliederungseinheit
„Unterabschnitt 4 

Strafbestimmungen, Ordnungswidrigkeiten“
wird gestrichen.

30.	 Der bisherige § 35 wird neuer § 52 und wie folgt geän-
dert:
In Absatz 2 wird die Verweisung „§ 1 Abs. 2 Satz 1“ 
durch die Verweisung „§ 1 Abs. 2 Satz 1 und 2“ ersetzt.

31.	 Der bisherige § 36 wird neuer § 53 und wie folgt geän-
dert:
a)	 Die Absätze 1 bis 5 erhalten folgende Fassung:

„(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter 
von nicht bundesweitem privatem Rundfunk vorsätz-
lich oder fahrlässig
1.	 entgegen § 24 Abs. 1 Rundfunk ohne die erforder-

liche Zulassung veranstaltet oder 
2.	 eine Anzeige nach § 24 Abs. 4 oder Abs. 5 unter-

lässt.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer als Rundfunk-
veranstalter, als Anbieter von Telemedien oder als 
Anbieter von Medienplattformen oder Benutzerober-
flächen im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 15 MStV vor-
sätzlich oder fahrlässig eine Ordnungswidrigkeit im 
Sinne des § 115 Abs. 1 MStV oder des § 24 JMStV 
verwirklicht.
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(3) Ordnungswidrig handelt ferner, wer
1.	 vorsätzlich oder fahrlässig 

a)	 entgegen § 21 Abs. 5 Satz 3 Angebote gegen den 
Abruf oder den Zugriff durch die Medienan-
stalt RLP sperrt,

b)	 entgegen § 34a Abs. 2 Werbung oder gesponser-
te Beiträge in Offenen Kanälen ausstrahlt,

c)	 als Person, die das Druckwerk verlegt oder 
druckt - beim Selbstverlag das Werk verfasst hat 
oder herausgibt -, oder als redaktionell verant-
wortliche Person den Vorschriften über das Im-
pressum nach § 9 Abs. 1 bis 5 zuwiderhandelt,

d)	 als Unternehmerin oder Unternehmer Druck-
werke verbreitet, in denen das Impressum ganz 
oder teilweise fehlt oder

e)	 als Person, die ein periodisches Druckwerk ver-
legt oder für den Anzeigenteil verantwortlich 
ist, entgegen § 13 eine Veröffentlichung gegen 
Entgelt nicht als Anzeige kenntlich macht oder 
kenntlich machen lässt oder

2.	 fahrlässig einen der in § 52 Abs. 1 genannten Tat-
bestände verwirklicht.

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbu-
ße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den Fällen des 
Absatzes 3 Nr. 1 Buchst. c bis e und Nr. 2 bis zu fünf-
tausend Euro, geahndet werden.

(5) In den Fällen der Absätze 1, 2 und 3 Nr. 1 Bucht. a 
und b finden die Bestimmungen des Medienstaatsver-
trages über das Verfahren bei Ordnungswidrigkeiten 
Anwendung“

b)	 In Absatz 7 Satz 3 werden die Worte „Absätzen 1, 
2 und 8“ durch die Worte „Absätzen 1, 2, 3 Nr. 1 
Buchst. a und b sowie Abs. 8“ und die Verweisung 
„§  27 Abs. 3“ durch die Verweisung „§ 27 Abs. 1 
Satz 4“ ersetzt.

c)	 In Absatz 8 wird die Verweisung „§ 1 Abs. 2 Satz 1“ 
durch die Verweisung „§ 1 Abs. 2 Satz 1 und 2“ ersetzt.

32.	 Der bisherige § 37 wird neuer § 54 und wie folgt geän-
dert:
In Absatz 2 wird die Verweisung „§ 36“ durch die Ver-
weisung „§ 53“ ersetzt.

33.	 § 38 erhält folgende Fassung:
„§ 38 

Recht auf Selbstverwaltung, Sitz,  
Zuständigkeiten und Befugnisse

(1) Die Medienanstalt RLP ist eine Anstalt des öffentli-
chen Rechts mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein. Sie hat 
das Recht auf Selbstverwaltung nach Maßgabe dieses Ge-
setzes. Sie kann im Rahmen ihrer Aufgaben Satzungen 
und Richtlinien erlassen.

(2) Im Rahmen der gemeinsamen Aufgaben und Einrich-
tungen der Medienanstalten der Länder wirkt die Me-
dienanstalt RLP aktiv an der Koordination und Weiter-
entwicklung der medienregulatorischen Aufgaben mit.

(3) Die Zuständigkeiten nach diesem Gesetz liegen, so-
weit nicht anders bestimmt, bei der Medienanstalt RLP. 
Ihr stehen keine Befugnisse gegenüber dem Südwest-
rundfunk (SWR), dem Zweiten Deutschen Fernsehen 
(ZDF) und dem Deutschlandradio zu. Die §§ 28, 32, 33 
und 34 bleiben unberührt.
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(4) Die Medienanstalt RLP überwacht die Einhaltung 
der Bestimmungen des Digitale-Dienste-Gesetzes (DDG) 
vom 6. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 149) in der jeweils 
geltenden Fassung.

(5) Die Medienanstalt RLP ist vorbehaltlich des §§ 33 
Abs. 8 DDG zuständige Behörde für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 33 DDG.“

34.	 Nach § 38 wird folgender § 38a eingefügt:
„§ 38a 

Transparenz

(1) Die Medienanstalt RLP ist verpflichtet, für Transpa-
renz gegenüber der Öffentlichkeit Sorge zu tragen. Zu 
diesem Zweck veröffentlicht sie insbesondere ihre Orga-
nisationsstruktur, einschließlich der Zusammensetzung 
der Versammlung und der von ihr eingesetzten Aus-
schüsse, alle Satzungen und Richtlinien, gesetzlich be-
stimmte Berichte sowie sonstige Informationen, die von 
wesentlicher Bedeutung für die Medienanstalt RLP sind. 
Dabei ist die Schutzwürdigkeit von personenbezogenen 
Daten und Betriebsgeheimnissen zu wahren. Im Übrigen 
soll die Medienanstalt RLP die Öffentlichkeit über ihre 
Arbeit und deren Ergebnisse im Internetauftritt der Me-
dienanstalt RLP informieren.

(2) Nach Genehmigung des Jahresabschlusses veröffent-
licht die Direktorin oder der Direktor eine Gesamtüber-
sicht über den Jahresabschluss und eine Zusammenfas-
sung der wesentlichen Teile des Geschäftsberichts.

(3) Die Medienanstalt RLP veröffentlicht die für die 
Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Bezüge der Di-
rektorin oder des Direktors und der stellvertretenden 
Direktorin oder des stellvertretenden Direktors unter 
Namensnennung, soweit diese nicht einer Abführungs-
pflicht unterliegen. Dabei sind das Grundgehalt, Zulagen 
und vermögenswirksame Leistungen aufzuführen. Ab-
satz 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

(4) Die Veröffentlichungspflichten gelten als erfüllt, so-
fern die entsprechenden Informationen auf dem Inter-
netauftritt der Medienanstalt RLP zugänglich gemacht 
werden.“

35.	 § 40 wird wie folgt geändert:
a)	 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 1 werden die Worte „verstärkt Frauen be-
nennen“ durch die Angabe „eine geschlechterpari-
tätische Besetzung anstreben“ ersetzt.

bb)	In Satz 2 werden die Worte „dem jeweils“ durch 
das Wort „einem“ ersetzt.

b)	 In Absatz 6 werden die Worte „der Landesregierung“ 
durch die Worte „gegenüber der Medienanstalt RLP“ 
ersetzt.

36.	 § 42 wird wie folgt geändert:
a)	 In Nummer 4 werden die Worte „, insbesondere des 

Ausschusses nach § 7 Abs. 1“ gestrichen.
b)	 Nummer 6 wird gestrichen
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37.	 Die §§ 44 und 45 erhalten folgende Fassung:
„§ 44 

Direktorin oder Direktor, 
stellvertretende Direktorin oder  

stellvertretender Direktor

(1) Die Direktorin oder der Direktor und die stellver-
tretende Direktorin oder der stellvertretende Direktor 
werden von der Versammlung jeweils für die Dauer von 
sechs Jahren mit der Mehrheit der stimmberechtigten Mit-
glieder gewählt. Die Direktorin oder der Direktor und 
die stellvertretende Direktorin oder der stellvertretende 
Direktor sollen über Erfahrungen im Medienbereich ver-
fügen. Die Direktorin oder der Direktor oder die stellver-
tretende Direktorin oder der stellvertretende Direktor 
sollen die Befähigung zum höheren allgemeinen Verwal-
tungsdienst oder zum Richteramt haben. Bewerberinnen 
und Bewerber sind durch öffentliche Stellenausschreibung 
zu ermitteln. Das Auswahlverfahren ist zu dokumentie-
ren und der Vorschlag gegenüber der Versammlung zu 
begründen. Nach Ablauf der Amtszeit führt die Direkto-
rin oder der Direktor die Geschäfte bis zum Amtsantritt 
einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers weiter; dies 
gilt entsprechend für die stellvertretende Direktorin oder 
den stellvertretenden Direktor. Während einer Amtszeit 
können die Direktorin oder der Direktor und die stell-
vertretende Direktorin oder der stellvertretende Direktor 
jeweils durch Beschluss der Versammlung nur aus wichti-
gem Grunde mit einer Mehrheit von zwei Drittel der ge-
setzlichen Mitglieder abberufen werden. Nach Ablauf der 
Amtszeit können die Direktorin oder der Direktor und 
die stellvertretende Direktorin oder der stellvertretende 
Direktor erneut, auch wiederholt, wiedergewählt werden. 
Scheidet die Direktorin oder der Direktor oder die stell-
vertretende Direktorin oder der stellvertretende Direktor 
vorzeitig aus, ist innerhalb von drei Monaten eine Nach-
folgerin oder ein Nachfolger zu wählen. § 41 Abs. 1 Nr. 2 
bis 5 gilt entsprechend.

(2) Die Direktorin oder der Direktor vertritt die Medi-
enanstalt RLP gerichtlich und außergerichtlich. Ist eine 
stellvertretende Direktorin oder ein stellvertretender Di-
rektor gewählt, vertritt sie oder er die Direktorin oder 
den Direktor im Falle der Verhinderung.

(3) Die Direktorin oder der Direktor nimmt die Aufga-
ben der Medienanstalt RLP wahr, soweit nicht ausdrück-
lich eine andere Zuständigkeit bestimmt ist. Zu diesen 
Aufgaben zählt insbesondere

1.	 Verwaltung der Medienanstalt RLP und der ihr 
zur Verfügung stehenden Mittel; zum Abschluss 
von Anstellungsverträgen mit leitenden Bedienste-
ten nach näherer Bestimmung der Geschäftsord-
nung der Versammlung sowie zur Eingehung von 
Verbindlichkeiten aller Art im Wert von mehr als 
70 000,00 Euro ist die Zustimmung der Versamm-
lung erforderlich,

2.	 Beratung von Anbietern von Medien, Medienin-
termediären, Medienplattformen, Benutzeroberflä-
chen und Video-Sharing-Diensten im Rahmen der 
allgemeinen Gesetze,

3.	 Entscheidung über Aufzeichnungspflichten,
4.	 Entscheidung über die Einrichtung von Offenen 

Kanälen sowie die Gründung von Angeboten zur 
Förderung der Medienkompetenz Medienkompe-
tenznetzwerken und Orten der medialen Teilhabe,
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5.	 Hinwirken auf eine Digitalisierung des Rundfunks,
6.	 Behandlung von Beschwerden,
7.	 Verfolgung von Beanstandungen der oder des Beauf-

tragten der Medienanstalt RLP für den Datenschutz,
8.	 Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen an-

derer Organe der Medienanstalt RLP,
9.	 Abgabe von regelmäßigen Arbeitsberichten gegen-

über der Versammlung,
10.	 Aufstellung des Haushalts- und Wirtschaftsplans 

und Feststellung des Jahresabschlusses, diese sind 
der Versammlung zuzuleiten,

11.	 Unterstützung der Versammlung bei der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben,

12.	 Teilnahme an den Sitzungen der Versammlung und
13.	 Datenschutzaufsicht nach § 45 Abs. 1.

(4) Die Bezüge der Direktorin oder des Direktors sollen 
sich an Besoldungsgruppe B 8 der Landesbesoldungsord-
nung B des Landesbesoldungsgesetzes orientieren, bei 
Wiederwahl an Besoldungsgruppe B 9. Die Bezüge der 
stellvertretenden Direktorin oder des stellvertretenden 
Direktors sollen sich an Besoldungsgruppe B 3 der Lan-
desbesoldungsordnung B des Landesbesoldungsgesetzes 
orientieren, bei Wiederwahl an Besoldungsgruppe B 4.

§ 45 
Datenschutzaufsicht, Beauftragte für den Datenschutz

(1) Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu 
journalistischen Zwecken durch private Rundfunkver-
anstalter sowie durch mit diesen Stellen verbundene Un-
ternehmen im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes ist die 
Medienanstalt RLP zuständige Aufsichtsbehörde im Sin-
ne des Artikels 51 der Datenschutz-Grundverordnung.

(2) Der Direktor oder die Direktorin oder der stellvertre-
tende Direktor oder die stellvertretende Direktorin der 
Medienanstalt RLP muss über die für die Erfüllung der 
Aufgaben und Ausübung der Befugnisse nach Absatz 1 
erforderliche Qualifikation, nachgewiesen durch ein ab-
geschlossenes Hochschulstudium, sowie über Erfahrung 
und Sachkunde insbesondere im Bereich des Schutzes 
personenbezogener Daten verfügen.

(3) Bei der Ausübung der Aufsicht nach Absatz 1 haben 
die Direktorin oder der Direktor oder der stellvertre-
tende Direktor oder die stellvertretende Direktorin der 
Medienanstalt RLP die Befugnisse entsprechend Arti-
kel 58 der Verordnung (EU) 2016/679. Dabei ist insbe-
sondere den durch Artikel 5 Abs. 1 des Grundgesetzes 
geschützten Belangen Rechnung zu tragen. In Ausübung 
der Aufsicht nach Absatz 1 sind die Direktorin oder der 
Direktor oder der stellvertretende Direktor oder die 
stellvertretende Direktorin unabhängig und nur dem 
Gesetz unterworfen. Sie unterliegen in diesem Bereich 
keiner Dienst- oder Rechtsaufsicht. Die Kapitel VI und 
VII der Datenschutz-Grundverordnung finden keine 
Anwendung.

(4) Der oder die Datenschutzbeauftragte gemäß Arti-
kel 37 der Datenschutz-Grundverordnung (Beauftragte 
oder Beauftragter der Medienanstalt RLP für den Daten-
schutz) wird von der Direktorin oder dem Direktor der 
Medienanstalt RLP benannt. Die oder der Beauftragte 
der Medienanstalt RLP für den Datenschutz hat die Stel-
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lung und Aufgaben nach Artikeln 38 und 39 der Daten-
schutz-Grundverordnung. Die Absätze 4 bis 7 bleiben 
unberührt.

(5) Über das Ergebnis der Überwachung bei der Medien-
anstalt RLP unterrichtet die oder der Beauftragte der 
Medienanstalt RLP für den Datenschutz die Direktorin 
oder den Direktor; damit können Vorschläge zur Ver-
besserung des Datenschutzes, insbesondere zur Beseiti-
gung von festgestellten Mängeln bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, verbunden werden. Absatz 6 
bleibt unberührt.

(6) Stellt die oder der Beauftragte der Medienanstalt 
RLP für den Datenschutz Verstöße bei der Medienan-
stalt RLP gegen Vorschriften über den Datenschutz oder 
sonstige Mängel bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten fest, so ist dies gegenüber der Direktorin 
oder dem Direktor zu beanstanden. Die Direktorin oder 
der Direktor ist zur Stellungnahme innerhalb einer an-
gemessenen Frist aufzufordern. Gleichzeitig ist die Ver-
sammlung zu unterrichten. Die oder der Beauftragte der 
Medienanstalt RLP für den Datenschutz kann von einer 
Beanstandung absehen oder auf eine Stellungnahme der 
Direktorin oder des Direktors verzichten, wenn es sich 
um unerhebliche Mängel handelt oder wenn ihre unver-
zügliche Behebung sichergestellt ist.

(7) Die nach Absatz 6 Satz 2 abzugebende Stellungnahme 
soll auch eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die 
aufgrund der Beanstandung der oder des Beauftragten 
der Medienanstalt RLP für den Datenschutz getroffen 
worden sind. Der Versammlung ist eine Abschrift der 
Stellungnahme an die oder den Beauftragten der Medien-
anstalt RLP für den Datenschutz zuzuleiten.

(8) Die oder der Beauftragte der Medienanstalt RLP für 
den Datenschutz erstattet der Versammlung alle zwei 
Jahre einen Tätigkeitsbericht, der auch der oder dem 
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Infor-
mationsfreiheit zu übersenden ist.

(9) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit überwacht die Einhaltung 
der Datenschutzbestimmungen bei der Medienanstalt 
RLP als Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 51 der Daten-
schutz-Grundverordnung. Über festgestellte Verstöße 
unterrichtet die oder der Landesbeauftragte für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit die Medienan-
stalt RLP und gibt Anregungen zu Verbesserungen des 
Datenschutzes.“

38.	 § 46 Abs. 2 wird gestrichen.

39.	 § 48 wird wie folgt geändert:
a)	 In Absatz 1 Satz 3 werden nach dem Wort „Medien-

staatsvertrages“ die Worte „und dieses Gesetzes“ ein-
gefügt.

b)	 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa)	 In Satz 1 wird das Wort „Telemediengesetz“ 

durch das Wort „Digitale-Dienste-Gesetz“ ersetzt.
bb)	Folgender Satz wird angefügt:

„Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Lan-
desgebührengesetzes.“



Drucksache 18/12856	 Landtag Rheinland-Pfalz – 18. Wahlperiode

22

40.	 Nach § 51 wird folgende neue Gliederungseinheit einge-
fügt:

„Abschnitt 4 
Strafbestimmungen, Ordnungswidrigkeiten“.

41.	 Der bisherige Abschnitt 4 wird Abschnitt 5.

42.	 Der bisherige § 52 wird § 55 und in Absatz 3 wie folgt 
geändert:
a)	 In Satz 2 wird die Verweisung „§ 17 Abs. 2, § 18 

Abs. 2, §§ 19 und 22 Abs. 1, 2, 4 und 5, § 24 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 5 bis 7“ durch die Verwei-
sung „§ 18 Abs. 2, die §§ 19 und 22 Abs. 1 und 2, § 24 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 5, 7 und 8“ ersetzt.

b)	 In Satz 4 werden nach dem Wort „wurde“ die Worte 
„oder die zulassungsfrei sind“ eingefügt.

43.	 Der bisherige § 53 wird § 56.

44.	 Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehen-
den Bestimmungen geändert.

Artikel 2

Das Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zur Modernisierung 
der Medienordnung in Deutschland vom 3. September 2020 
(GVBl. S. 372), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 19. Mai 2022 (GVBl. S. 199), BS Anhang I 167, wird wie 
folgt geändert:

§ 3 wird gestrichen.

Artikel 3

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Für die Fraktion
der SPD:

Martin Haller

Für die Fraktion
der CDU:

Marcus Klein

Für die Fraktion
der FDP:

Marco Weber

Für die Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Carl-Bernhard von Heusinger


